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106 Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulver-

bandes Mittelschule Eichstätt-Schottenau für das Haus-
haltsjahr 2020 und öffentliche Auflegung des Haushalts-
planes 2020 

I. 

Aufgrund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
(BaySchFG) in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern (GO) hat die Verbandsversamm-
lung des Schulverbandes Mittelschule Eichstätt-Schottenau am 
24.03.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 be-
schlossen, die hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in Verbindung mit Art. 
26 Abs. 2 GO bekannt gemacht wird: 

 

§1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

In den Einnahmen und Ausgaben mit 1.237.600 EUR 

im Vermögenshaushalt 

In den Einnahmen und Ausgaben mit 393.600 EUR 

ab. 

§2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
sind nicht vorgesehen. 

§3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§4 

(1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwal
 tungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs wird auf 949.600 EUR 
 festgesetzt (Umlagesoll); er wird auf die Mitglieder des 
 Schulverbandes je zur Hälfte nach der Schülerzahl und der 
 Einwohnerzahl umgelegt (Verwaltungsumlage). 

(2) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögens
 haushalt nicht gedeckten Bedarfs wird auf 393.500 EUR fest
 gesetzt (Umlagesoll); er wird auf die Mitglieder des Schul
 verbandes je zur Hälfte nach der Schülerzahl und der Einwoh
 nerzahl umgelegt (Investitionsumlage).  
(3) Für die Bemessung der Umlage für den Verwaltungshaus

 halt nach Abs. 1 und für den Vermögenshaushalt nach Abs. 

 2 wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2019 her

 angezogen; die Einwohnerzahl bestimmt sich nach dem 

 Stand vom 30.06.2019.  

(4) Die Verbandsschule wurde am 01.10.2019 von insgesamt 

 430 Schülern (ohne Gastschüler) besucht; die Einwohner

 zahl der Verbandsmitglieder betrug am 30.06.2019 insge

 samt 32.572. Für die Bemessung der Schulverbandsumlage 

 nach Abs. 1 und 2 nach der Schülerzahl und der Einwohner

 zahl beträgt der Beitragsanteil 

 

a) im Verwaltungshaushalt  

pro Schüler   1.104,1860465 EUR 

pro Einwohner   14,5769372 EUR 

 

b) im Vermögenshaushalt 

pro Schüler    457,5581395 EUR 

pro Einwohner   6,0404642 EUR 

 

§5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000 EUR festgesetzt. 

 

§6 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar in Kraft 

 

II. 

Das Landratsamt Eichstätt hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Ge-
nehmigung zur Haushaltssatzung mit Schreiben vom 14.04.2020, AZ 
35/9410/SV_ei2020.doc, erteilt. 

 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 65 
Abs. 3 in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 GO für die Dauer ihrer Gül-
tigkeit bei der Geschäftsstelle des Schulverbandes in der Stadt Eichstätt, 
Marktplatz 11, ZiNr. 104, währen der allgemeinen Geschäftsstunden 
zur öffentlichen Einsicht auf. 

 

A M T S B L A T T  
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Eichstätt, 23.06.2020 

Gez. Josef Grienberger 

Oberbürgermeister und Schulverbandsvorsitzender 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 
Zweckverband Altenheim Pförring 

107 Geschäftsordnung des Zweckverbandes Altenheim Pför-
ring für die Legislaturperiode 2020 – 2026 

Der Zweckverband Altenheim Pförring gibt sich aufgrund Art. 26 
Abs.1 KommZG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 GO und § 10 der 
Verbandssatzung durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 
09.06.2020 die folgende 
 

Geschäftsordnung (GeschO): 
 

I. DIE VERBANDSVERSAMMLUNG UND IHRE 

AUSSCHÜSSE 

 

§ 1 Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung nimmt die Aufgaben des Zweckverban-

des nach Art. 34 Abs. 2 KommZG und § 10 der Verbandssatzung 

wahr. 

 

§ 2 Verbandsausschuss/(Werkausschuss) 

wird nicht gebildet 

 

§ 3 Weitere Ausschüsse 

(1) Für den Rechnungsprüfungsausschuss gilt § 22 der Verbandssat-

zung. 

 

§ 4 Verbandsräte 

(1) Den Verbandsräten stehen in Verbandsangelegenheiten Befugnisse 

außer der Teilnahme an der Verbandsversammlung nur zu, wenn 

und soweit ihnen bestimmte Angelegenheiten ausdrücklich übertra-

gen werden. 

(2) Über die Gewährung von Akteneinsicht an Verbandsräte und deren 

Stellvertreter/innen entscheidet der/die Verbandsvorsitzende nach 

pflichtgemäßem Ermessen. 

(3) Ist ein Verbandsrat gemäß Art. 26 Abs. 1 KommZG/Art. 49 GO 

wegen Befangenheit von Beratungen und Abstimmungen ausge-

schlossen, so muss er den Sitzungsraum verlassen, wenn Beratung 

und Abstimmung in nicht öffentlicher Sitzung erfolgen. Dies gilt 

auch für die Entscheidung über die Voraussetzungen des Aus-

schlusses. 

 

§ 5 Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 

(1) Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elekt-

ronische Dokumente insbesondere Sitzungsunterlagen, sind so auf-

zubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 

Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten die Verbandsräte 

Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. Werden diese Do-

kumente für die Tätigkeit als Verbandsrat nicht mehr benötigt, sind 

sie zurückzugeben oder datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu 

löschen. 

(2) Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für 

die Verbandsversammlung. Eine Veröffentlichung der Beschluss-

vorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch Verbandsräte ist 

nur zulässig, wenn der erste Vorsitzende und die Verbandsver-

sammlung unter Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt 

haben und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die offenkundig 

sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

Die Veröffentlichung von Beschlussvorlagen und weiteren Sit-

zungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist nicht zulässig. 

(3) Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur 

erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht ge-

fährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. Für die Ferti-

gung von Ton- und Bildaufnahmen durch Verbandsräte gelten § 21 

Abs. 2 Sätze 3 und 4 entsprechend. 

 

 

II. DER/DIE VERBANDSVORSITZENDE UND SEINE/IHRE 

BEFUGNISSE 

 

§ 6 Verbandsvorsitzende/r 

(1) Der/Die Verbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Verbands-

versammlung. Er bereitet die Sitzungsgegenstände der Verbands-

versammlung vor, beruft die Sitzungen ein und vollzieht deren Be-

schlüsse, soweit der Vollzug nicht anderen übertragen ist. Falls 

er/sie ihre Beschlüsse als rechtswidrig beanstandet und den Vollzug 

aussetzt, hat er die Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung 

zu verständigen. 

(2) Der/Die Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit die 

laufenden Angelegenheiten, die für den Verband keine grundsätzli-

che Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen er-

warten lassen. Laufende Angelegenheiten sind insbesondere: 

1. nach gesetzlichen Vorschriften, Satzungen, Tarifen, Ordnungen 

und dergleichen abzuschließende Geschäfte des täglichen Ver-

kehrs, 

2. im täglichen Verkehr sonst abzuschließende Kauf-, Miet-, 

Pacht-, Werk-, Dienst- und Gestattungsverträge, 

3. sonstige Geschäfte, die einen Geldwert von 25.000 EUR im 

Einzelfall nicht übersteigen, oder wiederkehrende Verpflich-

tungen, sofern die Gesamtverpflichtung 5.000 EUR nicht über-

steigt, 

4. Vergaben von Bauaufträgen, soweit sie den Betrag von 5.000 

EUR im Einzelfall nicht übersteigen, 

 

(3) Der/Die Verbandsvorsitzende hat das Gesamtunternehmen in Pla-

nung, Bau, Betrieb und Verwaltung zu überwachen. 

(4) Der/Die Verbandsvorsitzende ist befugt, im Rahmen der verfügba-

ren Mittel Anschaffungen von Geschäfts- und Betriebsbedarf im 

Einzelfall bis zum Höchstbetrag von 5.000 EUR zu tätigen. Die 

Verbandsversammlung kann diese Ermächtigung für einzelne 

Gruppen von Angelegenheiten bis auf 15.000 EUR erhöhen. 

(5) Der/Die Verbandsvorsitzende ist befugt, Unterhaltungs- und In-

standsetzungsarbeiten im Einzelfall bis zum Betrag von 5.000 EUR 

in Auftrag zu geben. 

(6) Der/Die Verbandsvorsitzende kann über bewegliches Verbandsver-

mögen im Wert bis zu 5.000 EUR im Einzelfall verfügen. Der/Die 

Verbandsvorsitzende ist befugt, dem Verbandszweck dienende be-

wegliche Sachen kurzfristig an Dritte zur Benutzung zu überlassen, 

soweit sie vorübergehend entbehrlich sind. 

(6) Der/Die Verbandsvorsitzende überwacht den rechtzeitigen Eingang 

der Entgelte und der Einnahmen für sonstige Leistungen des Ver-

bandes. 

 

§ 7 Unaufschiebbare Angelegenheiten 

(1) Der/Die Verbandsvorsitzende unterrichtet die Verbandsversamm-

lung in ihrer nächsten Sitzung über die von ihm/ihr besorgten dring-

lichen Anordnungen und unaufschiebbaren Geschäfte. 

(2) Bei Notständen im Betrieb oder dringlichen betriebstechnischen 

Maßnahmen, die erhebliche Verpflichtungen erwarten lassen, hat 

der/die Verbandsvorsitzende umgehend die Verbandsversammlung 

zu einer Sitzung einzuberufen. 

 

§ 8 Personalangelegenheiten 

(1) In Personalangelegenheiten hat der/die Verbandsvorsitzende insbe-

sondere folgende Aufgaben: 

 

1. Führung der Dienstaufsicht und Ausübung der übrigen Befug-

nisse eines/r Vorgesetzten; 
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2. Abschluss von Dienst- und Arbeitsverträgen aller Art, bei Ar-

beitern und bei Angestellten bis zur Entgeltgruppe 7 A in eige-

ner Zuständigkeit, im Übrigen gemäß den Beschlüssen der Ver-

bandsversammlung im Rahmen der im Stellenplan vorgesehe-

nen Planstellen und der im Wirtschaftsplan bereitgestellten Mit-

tel; 

3. Regelung der Stellvertretung für den/die Geschäftsleiter/in und 

den/die Betriebsleiter/in im Einvernehmen mit der Verbands-

versammlung; 

4. Regelung aller innerdienstlichen Angelegenheiten, wie den Er-

lass allgemeiner Dienstanweisungen oder von Geschäftsvertei-

lungsplänen, sowie den Abschluss von Betriebsvereinbarungen 

mit dem Personalrat/Betriebsrat.  

 

(2) Der/Die Verbandsvorsitzende ist berechtigt, im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden Stellen und Mittel, Hilfskräfte vorübergehend 

zu beschäftigen. 

 

§ 9 Kassen und Rechnungswesen 

(1) Der/Die Verbandsvorsitzende ist zur Aufnahme von Kassenkredi-

ten im Rahmen des haushaltsmäßig festgesetzten Höchstbetrages 

befugt. 

(2) Der/Die Verbandsvorsitzende bestellt den Kassenaufsichtsbeam-

ten. Er/Sie hat sich laufend über den Zustand und die Führung der 

Verbandskasse zu unterrichten. Die regelmäßigen Kassenprüfun-

gen obliegen dem bestellten Kassenaufsichtsbeamten; die unver-

muteten Kassenprüfungen sind von dem/der Verbandsvorsitzenden 

vorzunehmen. 

 

(3) Die Kassengeschäfte werden aufgrund der bestehenden Vereinba-

rung von der Finanzbuchhaltung der Kliniken im Naturpark Alt-

mühltal wahrgenommen. 

 

§ 10 Übertragung von Befugnissen 

(1) Dem/Der Verbandsvorsitzenden stehen für seine/ihre Geschäfte die 

Bediensteten des Zweckverbandes zur Seite; für Personalangele-

genheiten der Personalsachbearbeiter der Verwaltungsgemein-

schaft Pförring. 

(2) Der/Die Verbandsvorsitzende kann seine/ihre Befugnisse in Ange-

legenheiten der laufenden Verwaltung und der technischen Be-

triebsführung sowie beim Vollzug der Beschlüsse der Verbandsver-

sammlung allgemein für näher bezeichnete Aufgabenkreise oder 

von Fall zu Fall für einzelne Angelegenheiten dem/der Heimlei-

ter/in oder anderen Verbandsbediensteten übertragen und insoweit 

Zeichnungsbefugnis erteilen. 

(3) Soweit Verpflichtungserklärungen für den Zweckverband im Ein-

zelfall nicht erheblich sind, kann der/die Geschäftsleiter/in von 

dem/der Verbandsvorsitzenden allgemein oder im Einzelfall be-

vollmächtigt werden; dies gilt nicht für die Verpflichtung zu wie-

derkehrenden Leistungen. 

 

§ 11 Geschäftsstelle 

 

(1) Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes unterstützt die Verbands-

organe und erledigt die Büroarbeiten für Verwaltung und Betrieb 

des Zweckverbandes. Die Geschäftsstelle untersteht den Weisun-

gen des/der Verbandsvorsitzenden.  

 

§ 12 Geschäftsleiter/in 

(1) Die Geschäftsleitung führt der Verbandsvorsitzende. Er wird von 

der Verwaltung des Zweckverbandes unterstützt. 

 

III. GESCHÄFTSGANG 

 

§ 13 Geschäftsgang; Vorbereitung der Verbandsversammlung 

(1) Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzende/r sorgen für den 

ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Voll-

zug der gesetzlichen Vorschriften und die Durchführung der staat-

lichen Anordnungen. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen. Eine Be-

schlussfassung durch mündliche Befragung außerhalb der Sitzun-

gen oder in so genannten Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. 

(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind verpflichtet, an den 

Sitzungen und Abstimmungen teilzunehmen. Im Falle ihrer Verhin-

derung sorgen sie für die Teilnahme ihres/r Stellvertreters/in. Wenn 

beide verhindert sind, ist dies rechtzeitig vor Beginn der Sitzung 

dem/der Verbandsvorsitzenden mitzuteilen. 

(4) Die Einberufung der Verbandsversammlung richtet sich nach dem 

KommZG und § 7 der Verbandssatzung (Zugang der Einladung bei 

den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sitzung). 

(5) Der/Die Verbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung für die Ver-

bandsversammlung fest. 

(6) In fachtechnischen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 

holt der/die Verbandsvorsitzende rechtzeitig für die Beratung 

schriftliche Stellungnahmen der Fachbehörden ein. 

(7) Die Behandlung von Angelegenheiten in der Verbandsversamm-

lung kann von jedem Verbandsrat schriftlich beantragt werden. Der 

Antrag ist zu begründen und muss 30 Tage vor der Sitzung bei 

dem/der Verbandsvorsitzenden vorliegen. 

(8) Ob später eingehende Anträge bei der auf die Antragstellung fol-

genden Sitzung behandelt werden, entscheidet die Verbandsver-

sammlung. Ebenso entscheidet sie, ob über einen vor oder während 

der Sitzung als dringend gestellten Antrag beraten und abgestimmt 

werden soll. Nicht rechtzeitig gestellte Anträge, die Ermittlungen 

oder Überprüfungen, die Beiziehung von Akten oder die Befragung 

nicht anwesender Personen notwendig machen, müssen auf Antrag 

eines Verbandsrates bis zur nächsten Verbandsversammlung zu-

rückgestellt werden. 

 

§ 14 Sitzungsverlauf 

(1) Der/Die Vorsitzende leitet die Verhandlungen in der Verbandsver-

sammlung und handhabt die Ordnung während der Sitzung. 

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung haben 

Zuhörer/innen nach Maßgabe des verfügbaren Raumes Zutritt. So-

weit erforderlich, wird der Zutritt durch die Ausgabe von Platzkar-

ten geregelt. 

(3) Für Presse und Medien ist stets die erforderliche Zahl von Plätzen 

freizuhalten. Ton- und Bildaufnahmen können von dem/der Vorsit-

zenden zugelassen werden, wenn kein Verbandsrat widerspricht. 

(4) Zuhörer/innen, die den Verlauf der Sitzung durch Eingreifen in die 

Verhandlung oder durch ungebührliches Verhalten stören, können 

durch den/die Vorsitzende/n aus dem Sitzungssaal gewiesen wer-

den. 

(5) Die Verbandsversammlung tagt grundsätzlich öffentlich. In nicht 

öffentlicher Sitzung werden behandelt: 

1. Personalangelegenheiten, 

2. Verträge in Grundstücksangelegenheiten, 

3. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Ge-

setz vorgeschrieben, nach der Natur der Sache erforderlich o-

der durch die Verbandsversammlung beschlossen ist, insbe-

sondere Wirtschaftsangelegenheiten Dritter. 

Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nicht öffentlicher 

Sitzung beraten und entschieden. Die beratenden Ausschüsse tagen 

grundsätzlich nicht öffentlich. 

 

(6) Die Verbandsversammlung nimmt in der Regel folgenden Verlauf: 

 

1. Eröffnung der Sitzung durch den/die Vorsitzende/n; 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwe-

senheit sowie Mitteilung von Entschuldigungen durch 

den/die Vorsitzende/n; 

3. Bekanntgabe der Stimmenzahlen der einzelnen Verbandsmit-

glieder; 

4. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Verbandsversamm-

lung durch den/die Vorsitzende/n; 

5. Mitteilung über Tätigkeiten des/der Verbandsvorsitzenden 

anstelle der Verbandsversammlung (unaufschiebbare Ange-

legenheiten); 
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6. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, erforderlichenfalls Be-

ratung und Beschlussfassung hierüber; 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Tagesordnungs-

punkte; 

8. Behandlung der Anträge und Anfragen, die nicht in der Ta-

gesordnung enthalten sind, in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs; 

9. Schließung der Sitzung durch den/die Vorsitzende/n. 

 

§ 15 Beratung der Sitzungsgegenstände 

 

(1) Nach der Berichterstattung und dem Vortrag der Sachverständigen 

eröffnet der/die Vorsitzende die Beratung. 

(2) Ein Verbandsrat oder ein/e Behördenvertreter/in darf in der Ver-

bandsversammlung nur dann sprechen, wenn ihm der/die Vorsit-

zende das Wort erteilt hat. Er/Sie erteilt das Wort in der Reihenfolge 

der Wortmeldungen, bei gleichzeitiger Wortmeldung nach Ermes-

sen. Er/Sie kann jederzeit selbst das Wort ergreifen. 

(3) Die Redner/innen sprechen von ihrem Platz aus; die Anrede ist an 

den/die Vorsitzende/n und die Verbandsräte, nicht an die Zuhö-

rer/innen zu richten. Die Redner/innen haben sich an den zur Bera-

tung stehenden Gegenstand zu halten und nicht vom Thema abzu-

weichen. 

(4) Während der Beratung sind nur zulässig 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, für die das Wort außer der 

Reihe sofort zu erteilen ist und über die sofort zu beraten und 

zu entscheiden ist, 

2. Zusatz- und Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückzie-

hung. 

(5) Der/Die Vorsitzende und der/die Antragsteller/in haben das Recht 

zur Schlussäußerung. 

(6) Bei Verletzung der vorstehenden Grundregeln ist der/die Vorsit-

zende berechtigt, zur Ordnung zu rufen, auf den Verstoß aufmerk-

sam zu machen und bei weiterer Nichtbeachtung das Wort zu ent-

ziehen. 

(7) Falls Ruhe und Ordnung nicht anders wiederherzustellen sind, kann 

der/die Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder aufheben. Eine 

unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Werktag fortzu-

setzen; einer neuerlichen Ladung bedarf es nicht. Die Beratung ist 

an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen 

wurde. 

 

§ 16 Abstimmungen (und Wahlen) 

(1) Nach dem Schluss der Beratung lässt der/die Vorsitzende abstim-

men. 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der 

folgenden Reihenfolge abgestimmt: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung; 

2. Änderungsanträge; 

3. Gutachten/Beschlüsse von Ausschüssen zum Beratungsge-

genstand; 

4. weitergehende Anträge; 

5. zuerst gestellte Anträge, sofern später gestellte Anträge nicht 

unter Nr. 1 bis 4 fallen. 

(3) Vor jeder Abstimmung hat der/die Vorsitzende die Abstimmungs-

frage so zu formulieren, dass sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet 

werden kann. 

(4) Es wird grundsätzlich durch Handaufheben abgestimmt. 

(5) Wenn das Ergebnis der Abstimmung nicht eindeutig feststellbar ist 

oder wenn Verbandsräte, die zusammen mindestens ein Viertel der 

Stimmen in der Verbandsversammlung vertreten, es verlangen, ist 

namentlich nach Aufruf abzustimmen. 

(6) Der/Die Vorsitzende zählt die Stimmen. Er kann sich bei der na-

mentlichen Abstimmung eines Ausschusses bedienen, den er nach 

Vorschlägen aus der Mitte der Verbandsversammlung bestellt. Das 

Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung be-

kannt zu geben und in der Niederschrift festzuhalten. 

(7) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in der-

selben Sitzung die Beratung und Abstimmung nicht nochmals auf-

genommen werden. 

 

§ 17 Wahlen 

Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen. Für geheime 

Abstimmungen werden Stimmzettel mit zweckentsprechenden Stimm-

werten ausgeteilt, die verdeckt abzugeben sind. 

 

§ 18 Sitzungsniederschrift 

(1) Über jede Sitzung der Verbandsversammlung ist eine vollständige 

Niederschrift zu fertigen, für deren Richtigkeit der/die Vorsitzende 

verantwortlich ist. Er/Sie bestimmt den/die Schriftführer/in. 

(2) Die Niederschrift muss Tag, Zeit und Ort der Verbandsversamm-

lung, die anwesenden Vertreter/innen der Verbandsmitglieder und 

der beteiligten Behörden sowie die sonstigen beteiligten Personen 

enthalten. Sie hat den Ablauf der Sitzung in der zeitlichen Folge zu 

schildern, wobei gestellte Anträge aufzunehmen, Beschlüsse wört-

lich wiederzugeben und Abstimmungsergebnisse festzuhalten sind. 

(3) Die Niederschrift ist nach Fertigstellung von dem/der Schriftfüh-

rer/in, und dem/der Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

(4) Jedem Verbandsmitglied und der Aufsichtsbehörde ist ein Abdruck 

des öffentlichen Teils der Niederschrift zu übermitteln. Für die Ein-

sichtnahme und Abschrifterteilung gilt Art. 54 Abs. 3 GO. 

 

§ 19 Geschäftsgang der Ausschüsse 

entfällt 

 

§ 20 Bekanntmachungen 

Für Bekanntmachungen gilt § 23 der Verbandssatzung. 

 

§ 21 Änderungen der Geschäftsordnung 

       -.- 

 

§ 22 Verteilen der Geschäftsordnung 

Den Verbandsräten und ihren Stellvertretern/innen ist ein Exemplar der 

geltenden Geschäftsordnung auszuhändigen. 

 

§ 23 In-Kraft-Treten 

Diese Geschäftsordnung tritt am 09.06.2020 in Kraft. 

 

 

Pförring, 09.06.2020 

Zweckverband Altenheim Pförring 

gez. Dieter Müller, Verbandsvorsitzender  

 

 

 
108 Entschädigungssatzung für den Zweckverband 

 Altenheim Pförring 

Der Zweckverband Altenheim Pförring erläßt aufgrund Art. 30 
Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
in der Fassung der Bek vom 20.6.1994 (GVBl S. 555, BayRS 2020-6-
1-I), sowie Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-I) gemäß Beschluß der Verbandsver-
sammlung vom 28.05.2002 die folgende 

 

Satzung 
 

§ 1 

Entschädigungsberechtigte 

 

Der Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder der Verbands-
versammlung werden für die Teilnahme an Sitzungen und für die sons-
tige mit ihrem Amt verbundene Tätigkeit nach Maßgabe dieser Satzung 
entschädigt. Entsprechendes gilt für Stellvertreter/innen. 
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§ 2 

Auslagenersatz 

Verbandsräte, die Kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung an-
gehören und die nicht Verbandsvorsitzende/r oder deren Stellvertre-
ter/in sind erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsver-
sammlung auf Antrag Ersatz ihrer Auslagen, insbesondere Reisekos-
tenvergütung nach den Sätzen des Bayerischen Reisekostengesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung. Dabei werden Fahrtkosten wie bei An-
gehörigen der Besoldungsgruppen A 8 bis A 16 erstattet. Dasselbe gilt 
für Verbandsräte, die Beamte oder Angestellte des durch sie vertretenen 
Verbandsmitgliedes sind, soweit die Vertretung ihrer Anstellungskör-
perschaft in der Verbandsversammlung zu ihren Amts- oder Dienst-
pflichten gehört. 

 

§ 3 

Entschädigung der Verbandsräte 

 

(1) Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG 

kraft Amtes der Verbandsversammlung angehören, erhalten für die 

Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung zusätzlich zum 

Auslagenersatz gemäß § 2 eine Sitzungsgeldpauschale. Die Sit-

zungsgeldpauschale wird auf 30,00 Euro festgesetzt. Sie verdoppelt 

sich, wenn die Sitzung länger als fünf Stunden dauert. 

(2) Soweit die Verbandsräte Lohn- oder Gehaltsempfänger sind, erhal-

ten sie außerdem auf Antrag den entstandenen Verdienstausfall für 

die Dauer der Sitzung einschließlich einer angemessenen An- und 

Abreisezeit ersetzt. Der Betrag des entgangenen Lohns oder Ge-

halts ist durch Bescheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen. 

 

(3) Wenn Verbandsräte zusätzliche Aufgaben übernehmen, die wesent-

lich über ihre Aufgaben als Verbandsräte hinausgehen, erhalten sie 

für die Dauer der Mehrbeanspruchung die doppelte Entschädigung 

nach Absatz 1. Dies gilt auch für Verbandsräte, die der Verbands-

versammlung nach Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft Amtes 

angehören. 

(4) Die Entschädigung gemäß Absatz 3 steht den Verbandsräten nur 

dann zu, wenn das Vorliegen der erhöhten Inanspruchnahme vor 

der Übertragung von der Verbandsversammlung festgestellt wird. 

 

§ 4 

Entschädigung des Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche 

Pauschalentschädigung in Höhe von 250,00 Euro (netto). 

(2) Sein Stellvertreter erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Pau-

schalentschädigung in Höhe 150,00 Euro (netto). 

(3) Die Pauschalentschädigungen nehmen an den Anpassungen gemäß 

der Beamtenbesoldung teil. 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft.  

 

Pförring, 10.06.2020 

Zweckverband Altenheim Pförring 

Gez. Dieter Müller, Verbandsvorsitzender  

 

 

 
Schulverband Lenting 

109 Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des 
Schulverbands  (Verbandssatzung) 

Inhaltsübersicht 

 § 1 Name und Sitz des Schulverbands 

 § 2 Kassengeschäfte   

 § 3 Entschädigung für besondere ehrenamtliche Tätigkeit  

 § 4 Rechnungsprüfung 

 § 5 Ausscheiden von Mitgliedern 

 § 6 In-Kraft-Treten 

 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands Lenting 

(nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt)  

erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes (BaySchFG) — BayRS 2230-7-1-K — i.V.m. Art. 1 Abs. 
3, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 29 
Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2,  Art. 47 Abs.6 und Art. 26 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) — BayRS 2020-6-1-I — sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 
1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) — BayRS 2020-
1-1-I — folgende 
 

Satzung 

 zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schul-

verbands (Verbandssatzung): 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 

(1)  Der Schulverband führt folgenden Namen: Schulver

 band Lenting 

(2)  Der Schulverband hat seinen Sitz in Lenting, Rathausplatz 1, 

 85101 Lenting  

 

§ 2 Kassengeschäfte 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Mitgliedsge-

meinde Lenting geführt. 

 

§ 3 Entschädigung für besondere ehrenamtliche Tätigkeit 

(1)  Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die üb

 rigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung (Schulver-

 bandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. 

 V. m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit der 

 Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den 

 Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversamm-

 lung und ihrer Ausschüsse. Außerdem können einzelnen Mit

 gliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefug-

 nisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Ab

 satz 3 und 4) übertragen werden. 

(2)  Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der 

 Schulverbandsversammlung kraft Amtes angehören, das sind 

 die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Ge-

 meinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben nur An-

 spruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG 

 i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, soweit sie nicht 

 Schulverbandsvorsitzender, Ausschussvorsitzender oder de-

 ren Stellvertreter sind. 

(3)  Der Schulverbandsvorsitzende erhält eine pauschale Auf

 wandsentschädigung in Höhe von 200,00 Euro pro Monat. 

 Der stellvertretende Schulverbandsvorsitzende erhält für je

 den nachgewiesenen Vertretungstag eine pauschale Entschä-

 digung in Höhe von 10,00 Euro. Die Aufwandsentschädigung 

 ist entsprechend der Änderungen der Beamtenbesoldung 

 (Bayerisches Besoldungsgesetz – Besoldungsordnung A) an

 zupassen. Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsver-

 sammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld für die 

 notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsver-

 sammlung oder eines Ausschusses für jede Sitzung in Höhe 

 von 50,00 Euro. 

(4)  Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten fer-

 ner 

a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die 

Beamten des Freistaats Bayern geltenden Rechtsvorschriften; als 

Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulver-
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bandsversammlung, die an dem üblichen Sitzungsort, insbeson-

dere an dem in § 13 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulver-

bands genannten Ort stattfinden; 

b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den 

nachgewiesenen Verdienstausfall; 

c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Ver-

dienstausfall einen Pauschalsatz - für jede Stunde Sitzungsdauer, 

soweit die Sitzungen nicht in der Zeit nach 19.00 Uhr oder an 

Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden, in 

Höhe von 20,00 Euro; 

d) wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und c) ha-

ben, wenn ihnen jedoch im beruflichen oder häuslichen Bereich ein 

Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen ver-

säumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausge-

glichen werden kann, ein Pauschalsatz unter den in Buchstabe c) 

genannten Voraussetzungen in der Höhe von 15,00 Euro; ob die 

vorstehend genannten Voraussetzungen vorliegen, entscheidet die 

Schulverbandsversammlung unter Ausschluss des Betroffenen. 

 

(5)  Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 4 werden nur auf 

 Antrag gewährt. 

(6)  Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG 

 i. V. m. Art.30 Abs. 2 Satz 2 KommZG und Art. 20a Abs. 4 

 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG 

 sind erfüllt, wenn die Ablieferung gegenüber der Gemeinde 

 erfolgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversammlung 

 ein kommunalpolitisches Ehrenamt ausübt. 

 

§ 4 Rechnungsprüfung 

 (1)  Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprü

 fungsausschuss. 

(2)  Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 4 Mitgliedern, 

 die die Schulverbandsversammlung aus ihrer Mitte bestellt. 

 

§ 5 Ausscheiden von Mitgliedern 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Ver-
bandsmitglied aus dem Schulverband aus, so findet eine Vermögensau-
seinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem ausscheiden-
den Verbandsmitglied statt. 
 

§ 6 In-Kraft-Treten 

(1)  Die Satzung tritt mit dem auf ihre Bekanntmachung folgen

 den Tag in Kraft. 

(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Regelung von Fragen 

 der Verfassung des Schulverbandes Lenting vom 25.06.2014, 

 geändert durch Satzung vom 02.12.2016 außer Kraft. 

 

Lenting, 18.06.2020 

gez. Christian Tauer, Schulverbandsvorsitzender 

 

 

 
Wasserzweckverband Böhmfeld 

110 Entschädigungssatzung für den Zweckverband zur Was-
serversorgung der Böhmfelder Gruppe 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Böhmfelder Gruppe 
erlässt auf Grund Art.30 Abs.2 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (Komm ZG) sowie Art.20a und Art.23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) und § 11 der Verbandssatzung 
gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 09.06.2020 die fol-
gende  

 

 

 

Satzung 

 
§ 1 Entschädigungsberechtigte 

Der Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder der Verbands-
versammlung werden für die Teilnahme an Sitzungen und für die sons-
tige mit ihrem Amt verbundene Tätigkeit nach Maßgabe dieser Satzung 
entschädigt. Entsprechendes gilt für Stellvertreter, sofern ein Vertre-
tungsfall vorliegt. 

§ 2 Auslagenersatz 

Der Verbandsvorsitzende und die Verbandsräte erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Aus-
schüsse Ersatz ihrer Auslagen, insbesondere Reisekostenvergütung 
nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. Das-
selbe gilt für Verbandsräte, die Beamte oder Angestellte des durch sie 
vertretenen Verbandsmitgliedes sind. 

 

§ 3 Entschädigung der Verbandsräte 

(1) Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art.31 Abs.2 Satz 1 Komm 
ZG kraft Amtes der Verbandsversammlung angehören, erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Aus-
schüsse eine Sitzungsgeldpauschale. Die Sitzungsgeldpauschale wird 
auf 30 Euro festgesetzt. Sie verdoppelt sich, wenn die Sitzung länger 
als fünf Stunden dauert. 

(2) Soweit die Verbandsräte Lohn- oder Gehaltsempfänger sind, er-
halten sie außerdem den entstandenen Verdienstausfall für die Dauer 
der Sitzung einschließlich einer angemessenen An- und Abreisezeit er-
setzt. Der Betrag des entgangenen Lohns oder Gehalts ist durch Be-
scheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen. 

(3) Soweit die Verbandsräte selbstständig tätig sind, erhalten sie für 
die durch die Teilnahme an den Sitzungen bedingte Zeitversäumnis eine 
Pauschalentschädigung von Euro 50 je angefangene fünf Stunden Sit-
zungsdauer. Dies gilt nicht für Sitzungen, die ab 19 Uhr oder später 
beginnen oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen 
stattfinden. 

(4) Verbandsräte, die keinen Anspruch auf Entschädigung nach den 
Absätzen 2 oder 3 haben, denen aber im beruflichen und häuslichen 
Bereich durch die Teilnahme an den Sitzungen ein Nachteil entsteht, 
der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeitszeit oder 
das Heranziehen einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten 
eine Pauschalentschädigung wie selbstständig Tätige. 

(5) Wenn Verbandsräte zusätzliche Aufgaben übernehmen, die we-
sentlich über ihre Aufgaben als Verbandsräte hinausgehen, oder wenn 
sie als Ausschussvorsitzende bestellt sind, erhalten sie die doppelte Ent-
schädigung nach Absatz 1. Die gleiche Entschädigung erhalten Ver-
bandsräte als stellvertretende Ausschussvorsitzende für die Sitzungen, 
in denen sie den Ausschussvorsitz übernommen haben. Die Sätze 1 und 
2 gelten auch bei der Wahrnehmung des Ausschussvorsitzes und der 
Stellvertretung durch Verbandsräte, die der Verbandsversammlung 
nach Art.31 Abs.2 Satz 1 KommZG kraft Amtes angehören. 

 

§ 4 Entschädigung des/der Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monat-
liche Pauschalentschädigung in Höhe von 550,00 Euro. 

(2) Seine Stellvertreter erhalten für ihre Tätigkeit der tatsächlichen 
Vertretung je 1/30 der Entschädigung des Verbandsvorsitzenden. 

§ 5 Entschädigung des Geschäftsleiters 

Der Geschäftsleiter ist Angestellter nach TVöD. Die Entschädigung 
richtet sich nach den jeweils geltenden Tarifverträgen des TVöD. 

 

§ 6 Auszahlung der Entschädigungen 

Die nach Monatsbeträgen bemessenen Pauschalentschädigungen 
werden monatlich im Voraus ausgezahlt. Die übrigen Entschädigungen 
werden nachträglich nach Abrechnung gezahlt. 

 

§ 7 In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft.  
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Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung für den Zweckverband 
zur Wasserversorgung der Böhmfelder Gruppe vom 23.06.2014, zuletzt 
geändert am 17.07.2017 außer Kraft.  

 

Böhmfeld, 09.06.2020 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Böhmfelder Gruppe 

gez. Jürgen Nadler, Verbandsvorsitzender 

 
 

111 Geschäftsordnung des Zweckverbandes zur Wasserver-
sorgung der Böhmfelder Gruppe vom 08.06.2020 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Böhmfelder Gruppe 
gibt sich aufgrund Art. 26 Abs. 1 Komm ZG in Verbindung mit Art. 45 
Abs. 1 GO und durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 
08.06.2020 die folgende 

 

Geschäftsordnung (GeschO): 
 

I. DIE VERBANDSVERSAMMLUNG UND IHRE 

AUSSCHÜSSE 

 
§ 1 Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung nimmt die Aufgaben des Zweckver-

bandes nach Art. 34 Abs. 2 Komm ZG und § 10 der Verbandssatzung 

wahr. 

 

§ 2 Verbandsräte 

(1) Den Verbandsräten stehen in Verbandsangelegenheiten Befugnisse 

außer der Teilnahme an der Verbandsversammlung nur zu, wenn und 

soweit ihnen bestimmte Angelegenheiten ausdrücklich übertragen 

werden. 

(2) Über die Gewährung von Akteneinsicht an Verbandsräte und de-

ren Stellvertreter ent-scheidet der Verbandsvorsitzende nach pflichtge-

mäßem Ermessen. 

(3) Ist ein Verbandsrat gemäß Art. 26 Abs. 1 Komm ZG/Art. 49 GO 

wegen Befangenheit von Beratungen und Abstimmungen ausgeschlos-

sen, so muss er den Sitzungsraum verlassen, wenn Beratung und Ab-

stimmung in nicht öffentlicher Sitzung erfolgen. Dies gilt auch für die 

Entscheidung über die Voraussetzungen des Ausschlusses. 

 

 

II. DER VERBANDSVORSITZENDE UND SEINE 

BEFUGNISSE 

 

§ 3 Verbandsvorsitzender 

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Sitzungsgegenstände der 

Verbandsversammlung vor und vollzieht deren Beschlüsse, soweit der 

Vollzug nicht anderen übertragen ist. Falls er ihre Beschlüsse als 

rechtswidrig beanstandet und den Vollzug aussetzt, hat er die Ver-

bandsversammlung in der nächsten Sitzung zu verständigen. 

(2) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit die lau-

fenden Angelegenheiten, die für den Verband keine grundsätzliche 

Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten las-

sen. Laufende Angelegenheiten sind insbesondere: 

1. nach gesetzlichen Vorschriften, Satzungen, Tarifen, 

Ordnungen und dergleichen abzuschließende Geschäfte 

des täglichen Verkehrs, 

2. im täglichen Verkehr sonst abzuschließende Kauf-, 

Miet-, Pacht-, Werk-, Dienst- und Gestattungsverträge, 

3. sonstige Geschäfte, die einen Geldwert von 5000 EUR 

im Einzelfall nicht 

übersteigen, oder wiederkehrende Verpflichtungen, so-

fern die Gesamtverpflichtung 5000 EUR nicht über-

steigt, 

4. Vergaben von Bauaufträgen, soweit sie den Betrag von 

(10 000 EUR) im Einzelfall nicht übersteigen, 

(3) Der Verbandsvorsitzende hat das Gesamtunternehmen in Planung, 

Bau, Betrieb und Verwaltung zu überwachen. 

(4) Der Verbandsvorsitzende ist befugt, im Rahmen der verfügbaren 

Mittel Anschaffungen von Geschäfts- und Betriebsbedarf im Einzel-

fall bis zum Höchstbetrag von (10 000 EUR) zu tätigen.  

(5) Der Verbandsvorsitzende ist befugt, Unterhaltungs- und Instand-

setzungsarbeiten im Einzelfall bis zum Betrag von 10 000 EUR in 

Auftrag zu geben. 

 (6) Der Verbandsvorsitzende überwacht den rechtzeitigen Eingang 

der Entgelte und der Einnahmen für sonstige Leistungen des Verban-

des. 

 

§ 4 Unaufschiebbare Angelegenheiten 

(1) Der Verbandsvorsitzende unterrichtet die Verbandsversammlung 

in ihrer nächsten Sitzung über die von ihm besorgten dringlichen An-

ordnungen und unaufschiebbaren Geschäfte. 

(2) Bei Notständen im Betrieb oder dringlichen betriebstechnischen 

Maßnahmen, die erhebliche Verpflichtungen erwarten lassen, hat der 

Verbandsvorsitzende umgehend die Verbandsversammlung zu einer 

Sitzung einzuberufen. 

 

§ 5 Personalangelegenheiten 

(1) In Personalangelegenheiten hat der Verbandsvorsitzende insbeson-

dere folgende Aufgaben: 

 

1. Führung der Dienstaufsicht und Ausübung der übrigen 

Befugnisse eines Vorgesetzten; 

2. Abschluss von Dienst- und Arbeitsverträgen aller Art bei 

TVÖD-Beschäftigten bis zur Entgeltgruppe 8 in eigener 

Zuständigkeit, im Übrigen  gemäß den Beschlüssen der 

Verbandsversammlung im Rahmen der im Stellenplan 

vorgesehenen Planstellen und der im Wirtschaftsplan be-

reitgestellten Mittel; 

3. Regelung der Stellvertretung für den Geschäftsleiter und 

den Betriebsleiter im Einvernehmen mit der Verbands-

versammlung; 

4. Regelung aller innerdienstlichen Angelegenheiten, wie 

den Erlass allgemeiner Dienstanweisungen oder von Ge-

schäftsverteilungsplänen, sowie den Abschluss von Be-

triebsvereinbarungen mit dem Personalrat. 

 

(2) Der Verbandsvorsitzende ist berechtigt, im Rahmen der zur Verfü-

gung stehenden Stellen und Mittel, Hilfskräfte vorübergehend zu be-

schäftigen. 

 

§ 6 Kassen und Rechnungswesen 

(1) Der Verbandsvorsitzende ist zur Aufnahme von Kassenkrediten im 

Rahmen des haushaltsmäßig festgesetzten Höchstbetrages befugt. 

(2) Der Verbandsvorsitzende bestellt den Kassenaufsichtsbeamten. Er 

hat sich laufend über den Zustand und die Führung der Verbandskasse 

zu unterrichten. Die regelmäßigen Kassenprüfungen obliegen dem be-

stellten Kassenaufsichtsbeamten; die unvermuteten Kassenprüfungen 

sind von dem Verbandsvorsitzenden vorzunehmen. 

 

 

§ 7 Übertragung von Befugnissen 

(1) Dem Verbandsvorsitzenden stehen für seine Geschäfte die Be-

diensteten des Zweckverbandes zur Seite. 

(2) Der Verbandsvorsitzende kann seine Befugnisse in Angelegenhei-

ten der laufenden Verwaltung und der technischen Betriebsführung 

sowie beim Vollzug der Beschlüsse der Verbandsversammlung allge-

mein für näher bezeichnete Aufgabenkreise oder von Fall zu Fall für 

einzelne Angelegenheiten dem Geschäftsleiter oder anderen Ver-

bandsbediensteten übertragen und insoweit Zeichnungsbefugnis ertei-

len. 
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(3) Soweit Verpflichtungserklärungen für den Zweckverband im Ein-

zelfall nicht erheblich sind, kann der Geschäftsleiter von dem Ver-

bandsvorsitzenden allgemein oder im Einzelfall bevollmächtigt wer-

den; dies gilt nicht für die Verpflichtung zu wiederkehrenden Leistun-

gen. 

 

§ 8 Geschäftsstelle 

(1) Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes unterstützt die Verbands-

organe und erledigt die Büroarbeiten für Verwaltung und Betrieb des 

Zweckverbandes. Die Geschäftsstelle untersteht den Weisungen des 

Verbandsvorsitzenden und wird von dem Geschäftsleiter verantwort-

lich geführt. 

(2) Bei der Durchführung der Verbandsaufgaben obliegen unbescha-

det der Befugnisse des Verbandsvorsitzenden die Angelegenheiten 

1. der verwaltungsmäßigen und kaufmännischen Ge-

schäftsführung (Verwaltung) dem Geschäftsleiter, 

2. der technischen Betriebsführung (Betrieb) nach Maß-

gabe der Betriebsordnung dem Betriebsleiter. 

(3) Die Geschäftsstelle berichtet mindestens jährlich über das Ver-

bandsgeschehen. 

 

§ 9 Geschäftsleiter 

(1) Der Geschäftsleiter ist für die verwaltungsmäßige und kaufmänni-

sche Erledigung der Verbandsaufgaben verantwortlich. Er unterstützt 

den Verbandsvorsitzenden in allen seinen Aufgaben. Unbeschadet der 

Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden besorgt er insbesondere die 

rechtzeitige Vorbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung 

und ihrer Ausschüsse und stellt die Erledigung der Beschlüsse fest. 

(2) Die Obliegenheiten des Geschäftsleiters ergeben sich aus dieser 

Geschäftsordnung, der Betriebsordnung, der Dienstordnung, seinem 

Dienstvertrag und aus den allgemeinen und besonderen Anordnungen 

der Verbandsversammlung. Insbesondere obliegt ihm der allgemeine 

Sitzungsdienst für die Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse. 

Er hat von geplanten Sitzungen den Betriebsleiter rechtzeitig zu unter-

richten; er hat ferner die Tagesordnung unter Berücksichtigung vorlie-

gender Anträge frühzeitig zusammenzustellen und Einladungsschrei-

ben rechtzeitig zu erstellen. Der Geschäftsleiter trägt dafür Sorge, dass 

dem Verbandsvorsitzenden eine Woche vor jeder Sitzung für sämtli-

che Tagesordnungspunkte schriftliche Vormerkungen mit Empfehlun-

gen für die Entscheidung vorliegen. Er führt die Sitzungsniederschrif-

ten, falls der Verbandsvorsitzende im Einzelfall keinen anderen 

Schriftführer bestimmt hat. 

(3) Der Geschäftsleiter bearbeitet die Personalangelegenheiten und 

führt die Personalakten. Bei Einstellung, Einstufung und Entlassung 

von Bediensteten hat er ein Vorschlagsrecht. 

(4) Im Vollzug von Beschlüssen der Verbandsversammlung ist der 

Geschäftsleiter befugt, Bestellungen und Aufträge sofort zu erteilen, 

wenn die Angebotssumme den Betrag von 10 000 EUR im Einzelfall 

nicht übersteigt und die Angelegenheit einer raschen Erledigung be-

darf. Er unterrichtet unverzüglich den Verbandsvorsitzenden. 

(5) Der Geschäftsleiter bereitet schriftliche Verträge aller Art vor und 

besorgt die verwaltungsmäßige Abwicklung; bei Angelegenheiten mit 

technischem Inhalt ist der Betriebsleiter an den Verhandlungen zu be-

teiligen. Das Gleiche gilt für die Regulierung von Schadensfällen. 

(6) Der Geschäftsleiter ist nicht berechtigt, seine Befugnisse selbst-

ständig auf andere zu übertragen. 

 

III. GESCHÄFTSGANG 

 

§ 10 Geschäftsgang; Vorbereitung der Verbandsversammlung 

(1) Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzender sorgen für den 

ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug 

der gesetzlichen Vorschriften und die Durchführung der staatlichen 

Anordnungen. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen. Eine Be-

schlussfassung durch mündliche Befragung außerhalb der Sitzungen 

oder in so genannten Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. 

(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind verpflichtet, an den 

Sitzungen und Abstimmungen teilzunehmen. Im Falle ihrer Verhinde-

rung sorgen sie für die Teilnahme ihres Stellvertreters. Wenn beide 

verhindert sind, ist dies rechtzeitig vor Beginn der Sitzung dem Ver-

bandsvorsitzenden mitzuteilen. 

(4) Die Einberufung der Verbandsversammlung richtet sich nach dem 

KommZG und der Verbandssatzung. 

(5)  Der Verbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung für die Ver-

bandsversammlung fest. 

(6) In fachtechnischen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 

holt der Verbandsvorsitzende rechtzeitig für die Beratung schriftliche 

Stellungnahmen der Fachbehörden ein. 

(7) Die Behandlung von Angelegenheiten in der Verbandsversamm-

lung kann von jedem Verbandsrat schriftlich beantragt werden. Der 

Antrag ist zu begründen und muss (10 Tage) vor der Sitzung bei dem 

Verbandsvorsitzenden vorliegen. 

(8) Ob später eingehende Anträge bei der auf die Antragstellung fol-

genden Sitzung behandelt werden, entscheidet die Verbandsversamm-

lung. Ebenso entscheidet sie, ob über einen vor oder während der Sit-

zung als dringend gestellten Antrag beraten und abgestimmt werden 

soll. Nicht rechtzeitig gestellte Anträge, die Ermittlungen oder Über-

prüfungen, die Beiziehung von Akten oder die Befragung nicht anwe-

sender Personen notwendig machen, müssen auf Antrag eines Ver-

bandsrates bis zur nächsten Verbandsversammlung zurückgestellt 

werden. 

 

§ 11 Sitzungsverlauf 

(1) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen in der Verbandsver-

sammlung und handhabt die Ordnung während der Sitzung. 

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung haben 

Zuhörer nach Maßgabe des verfügbaren Raumes Zutritt. Soweit erfor-

derlich, wird der Zutritt durch die Ausgabe von Platzkarten geregelt. 

(3) Für Presse und Medien ist stets die erforderliche Zahl von Plätzen 

freizuhalten. Ton- und Bildaufnahmen können von dem Vorsitzenden 

zugelassen werden, wenn kein Verbandsrat widerspricht. 

(4) Zuhörer, die den Verlauf der Sitzung durch Eingreifen in die Ver-

handlung oder durch ungebührliches Verhalten stören, können durch 

den Vorsitzenden aus dem Sitzungssaal gewiesen werden. 

(5) Die Verbandsversammlung tagt grundsätzlich öffentlich. In nicht 

öffentlicher Sitzung werden behandelt 

1. Personalangelegenheiten, 

2. Verträge in Grundstücksangelegenheiten, 

3. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 

Gesetz vorgeschrieben, nach der Natur der Sache erfor-

derlich oder durch die Verbandsversammlung beschlos-

sen ist, insbesondere Wirtschaftsangelegenheiten Dritter. 

Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nicht öffentlicher Sit-

zung beraten und entschieden. Die beratenden Ausschüsse tagen 

grundsätzlich nicht öffentlich. 

(6) Die Verbandsversammlung nimmt in der Regel folgenden Verlauf: 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden; 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der An-

wesenheit sowie Mitteilung von Entschuldigungen durch 

den Vorsitzenden; 

3. Bekanntgabe der Stimmenzahlen der einzelnen Ver-

bandsmitglieder; 

4. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Verbandsver-

sammlung durch den Vorsitzenden; 

5. Mitteilung über Tätigkeiten des Verbandsvorsitzenden 

anstelle der Verbandsversammlung (unaufschiebbare 

Angelegenheiten); 

6. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, erforderlichenfalls 

Beratung und Beschlussfassung hierüber; 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Tagesord-

nungspunkte; 

8. Behandlung der Anträge und Anfragen, die nicht in der 

Tagesordnung enthalten sind, in der Reihenfolge ihres 

Eingangs; 

9. Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden. 
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§ 12 Beratung der Sitzungsgegenstände 

(1) Nach der Berichterstattung und dem Vortrag der Sachverständigen 

eröffnet der Vorsitzende die Beratung. Zu Sitzungsgegenständen, die 

ein Ausschuss vorbehandelt hat, ist der Bericht des Ausschusses be-

kannt zu geben. 

(2) Ein Verbandsrat oder ein Behördenvertreter darf in der Verbands-

versammlung nur dann sprechen, wenn ihm der Vorsitzende das Wort 

erteilt hat. Er erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen, 

bei gleichzeitiger Wortmeldung nach Ermessen. Er kann jederzeit 

selbst das Wort ergreifen. 

(3) Die Redner sprechen von ihrem Platz aus; die Anrede ist an den 

Vorsitzenden und die Verbandsräte, nicht an die Zuhörer zu richten. 

Die Redner haben sich an den zur Beratung stehenden Gegenstand zu 

halten und nicht vom Thema abzuweichen. 

(4) Während der Beratung sind nur zulässig 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, für die das Wort außer 

der Reihe sofort zu erteilen ist und über die sofort zu be-

raten und zu entscheiden ist, 

2. Zusatz- und Änderungsanträge oder Anträge auf Zurück-

ziehung. 

(5) Der Vorsitzende und der Antragsteller haben das Recht zur Schlus-

säußerung. 

(6) Bei Verletzung der vorstehenden Grundregeln ist der Vorsitzende 

berechtigt, zur Ordnung zu rufen, auf den Verstoß aufmerksam zu ma-

chen und bei weiterer Nichtbeachtung das Wort zu entziehen. 

(7) Falls Ruhe und Ordnung nicht anders wiederherzustellen sind, 

kann der Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder aufheben. Eine 

unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Werktag fortzuset-

zen; einer neuerlichen Ladung bedarf es nicht. Die Beratung ist an 

dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 

 

§ 13 Abstimmungen 

(1) Nach dem Schluss der Beratung lässt der Vorsitzende abstimmen. 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der 

folgenden Reihenfolge abgestimmt: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung; 

2. weitergehende Anträge; das sind Anträge, die voraus-

sichtliche einen größeren Aufwand erfordern oder ein-

schneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben; 

3. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der 

später gestellte Antrag nicht unter die Nrn. 1 oder 2 fällt. 

(3) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende die Abstimmungsfrage 

so zu formulieren, dass sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden 

kann. 

(4) Es wird grundsätzlich durch Handaufheben abgestimmt. 

(5) Wenn das Ergebnis der Abstimmung nicht eindeutig feststellbar ist 

oder wenn Verbandsräte, die zusammen mindestens ein Viertel der 

Stimmen in der Verbandsversammlung vertreten, es verlangen, ist na-

mentlich nach Aufruf abzustimmen. 

(6) Der Vorsitzende zählt die Stimmen. Er kann sich bei der namentli-

chen Abstimmung eines Ausschusses bedienen, den er nach Vorschlä-

gen aus der Mitte der Verbandsversammlung bestellt. Das Abstim-

mungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu ge-

ben und in der Niederschrift festzuhalten. 

 (7) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in 

derselben Sitzung die Beratung und Abstimmung nicht nochmals auf-

genommen werden. 

 

§ 14 Wahlen 

Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen. Für ge-
heime Abstimmungen werden Stimmzettel mit zweckentsprechenden 
Stimmwerten ausgeteilt, die verdeckt abzugeben sind. 
 

§ 15 Sitzungsniederschrift 

(1) Über jede Sitzung der Verbandsversammlung ist eine vollständige 

Niederschrift zu fertigen, für deren Richtigkeit der Vorsitzende verant-

wortlich ist. Er bestimmt den Schriftführer. 

(2) Die Niederschrift muss Tag, Zeit und Ort der Verbandsversamm-

lung, die anwesenden Vertreter der Verbandsmitglieder und der betei-

ligten Behörden sowie die sonstigen beteiligten Personen enthalten. 

Sie hat den Ablauf der Sitzung in der zeitlichen Folge zu schildern, 

wobei gestellte Anträge aufzunehmen, Beschlüsse wörtlich wiederzu-

geben und Abstimmungsergebnisse festzuhalten sind. 

(3) Die Niederschrift ist nach Fertigstellung von dem Schriftführer, 

dem Geschäftsleiter und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

(4) Jedem Verbandsmitglied ist ein Abdruck der Niederschrift zu 

übermitteln. Für die Einsichtnahme und Abschrifterteilung gilt Art. 54 

Abs. 3 GO. 

 

§ 16 Verteilen der Geschäftsordnung 

Den Verbandsräten und ihren Stellvertretern ist ein Exemplar der gel-

tenden Geschäftsordnung auszuhändigen. 

 

§ 17 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt am 01.05.2020 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 23.06.2014 außer 

Kraft. 

 

Böhmfeld, den 08.06.2020 

Zweckverband zur Wasserversorgung 

der Böhmfelder Gruppe 

gez. Nadler, Verbandsvorsitzender 

 

 

 
Schulverbandes Gaimersheim – Mittelschule – 

112 Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des 
Schulverbands (Verbandssatzung) 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Gaimersheim 
– Mittelschule –( nachfolgend stets Schulverbandsversammlung ge-
nannt ) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes (BaySchFG)-BayRS 2230-7-1-K-i.V.m. Art. 1 Abs. 3, 
Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1,2,3 und 5, Art. 29 
Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 6 und Art. 26 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit ( 
KommZG ) – BayRS 2020-6-1-Isowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern BayRS 2020-1-1-I-fol-
gende  

 
§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 

( 1 ) Der Schulverband führt folgenden Namen: Schulverband Gai-
mersheim –Mittelschule- 

( 2 ) Der Schulverband hat seinen Sitz in Gaimersheim 

 

§ 2 Verbandsausschuss 

Neben der Schulverbandsversammlung und dem/der Schulver-
bandsvorsitzenden besteht kein weiteres Verbandsorgan.  
 

§ 3 Kassengeschäfte 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden vom Schulverband 
selbst geführt.  
 

§ 4 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

( 1 ) Der/Die Schulverbandsvorsitzende, sein/e Stellvertreter(in) 
und die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung ( Schulver-
bandsräte ) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 
30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidun-
gen der Schulverbandsversammlung und ihrer Ausschüsse. Ausserdem 
können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung ( § 2 
Absätze 3 und 4 ) übertragen werden. 
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( 2 ) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schul-
verbandsversammlung kraft Amtes angehören, das sind die ersten Bür-
germeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden ( Art. 9 Abs. 3 
Satz 1 BaySchFG ), haben einen Anspruch aufErsatz ihrer Auslagen, 
Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG. 
( 3 ) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten 

für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld und zwar für jede Sitzung einen 

Betrag von 40 €. 

( 4 ) Der/Die Schulverbandsvorsitzende erhält für seine/ihre Tätigkeit 

die mit Beschluss vom 16.06.2020 festgesetzte monatliche Aufwands-

entschädigung in Höhe von 343,84 €. Die monatliche Aufwandsent-

schädigung ist jeweils an die tarifliche Entwicklung des öffentlichen 

Dienstes anzupassen. 

( 5 ) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 

a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den 

für die Beamten des  

Freistaates Bayern geltenden Rechtsvorschriften ; als 

Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schul-

verbandsversammlung, die an dem üblichen Sitzungsort, 

insbesondere an dem in § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung 

des Schulverbandes genannten Ort stattfinden.  

b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung 

für den nachgewiesenen 

Verdienstausfall; 

c) wenn sie selbständig Tätige sind, für den entstandenen 

Verdienstausfall einen  

Pauschalsatz von 10 € für jede Stunde Sitzungsdauer, so-

weit die Sitzungen nicht 

in der Zeit nach 19.00 Uhr oder an Samstagen, Sonntagen 

oder gesetzlichen  

Feiertagen stattfinden.  

( 6 ) Die Höhe der Entschädigungsleistungen nach den Absätzen 3,4 

und 5 Buchstaben c wird durch Beschluss der Schulverbandsver-

sammlung festgesetzt ( Art. 9 abs. 9  BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 

Satz 1 KommZG und Art. 20a Abs. 1 Satz 2 GO ).  

( 7 ) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf An-

trag gewährt.  

( 8 ) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG 

i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 3, erster Halbsatz KommZG und Art. 20a 

Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz  KommZG 

sind erfüllt, wenn die Ablieferung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in 

der das Mitglied der Schulverbandsversammlung ein kommunalpoliti-

sches Ehrenamt ausübt. 

 

§ 5 Finanzbedarf 

Der Finanzbedarf wird nach Art. 9 Abs. 7 Sätze 1 bis 3 des Bayeri-
schen Schulfinanzierungsgesetzes aufgebracht.  
 

§ 6 Rechnungsprüfung 

Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungs-
ausschuss. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus vier Mitglie-
dern, die die Schulverbandsversammlung aus ihrer Mitte bestellt.  
 

§ 7 Ausscheiden von Mitgliedern 

Scheiden in Folge der Veränderung des Schulsprengels ein oder 
mehr Verbandsmitglied/er aus dem Schulverband aus, so findet eine 
Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und 
dem/den ausscheidenden Verbandsmitglied/ern statt, Art. 9 Abs. 9 Satz 
2 BaySchFG i.V.m. Art. 47 Abs. 6 KommZG.  
 

§ 8 Inkrafttreten 

( 1 ) Diese Satzung tritt am 01. Mai 2020 in Kraft.  

( 2 ) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.05.2014 außer Kraft.  

 

Gaimersheim, den  

Schulverband Gaimersheim –Mittelschule- 

Gabriele Hackner, Schulverbandsvorsitzende/r 

 
 

Zweckverband Burgsalacher Juragruppenwasserver-
sorgung 

113 Haushaltssatzung des Zweckverbandes Burgsalacher Ju-
ragruppenwasserversorgung für das Haushaltsjahr 2020 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird  

im Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben auf  2.113.600 € 

und 

im Vermögenshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben auf  6.481.100 € 

festgesetzt. 

§ 2 

Zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden 
Kredite in Höhe von 3.020.000 € aufgenommen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.  

§ 4 

Eine Verwaltungsumlage und eine Investitionsumlage werden nicht 
erhoben.  

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 350.000 € festgelegt.  

§ 6 

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben 
(so z.B. zu §§ 25 bis 27 KommHV) und den Stellenplan (§ 6 KommHV) 
beziehen, werden nicht aufgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.  

 

Nennslingen, den 29.06.2020 

Zweckverband Burgsalacher Juragruppenwasserversorgung 

Obermeyer, Zweckverbandsvorsitzender 

 


